
 

SPIELORDNUNG 

Für die Durchführung eines geordneten Spielbetriebs hat der Vorstand des TCZ nachstehende 
Spielordnung aufgestellt. 

1. Spielberechtigung 

Auf der Anlage des TCZ sind spielberechtigt: 

 

1.1. Im Rahmen der Spielordnung 
 

 ordentliche Mitglieder 

 Kinder-und Jugendmitglieder 

 Ehrenmitglieder 

 Passive Mitglieder ( 5 Reservierungen pro Saison)  

1.2. Im Rahmen der Gastspielregelung 

 Gastspieler 

2. Voraussetzungen für die Ausübung der Spielberechtigung 
 

2.1. Bespielbarkeit der Plätze 

Die Tennisplätze müssen bespielbar und vom Vorstand für den Spielbetrieb freigegeben sein. 

2.2. Account bei eTennis  
 

Für die Spielberechtigung ist eine generelle Registrierung bei eTennis/ TC Zorneding 
notwendig und der Platz muss über das Onlinereservierungsprogramm  reserviert sein. 

2.2.1. Erwachsene/ Jugendliche 

Nach Erstregistrierung muss der Status Gastspieler durch den Verein in den 
Status Mitglied, Passiv oder Trainer übergeführt werden. Erst dann ist eine 
Online-Reservierung möglich. 

2.2.2.        Registrierung von Kindern ohne eigene Email-Adresse 

Mit der E-Mail Adresse der Eltern einen Account mit dem Namen des 
Kindes erstellen. Es kann dabei die gleiche E-Mail-Adresse wie im Eltern-Account 
verwendet werden. Sobald die  Freischaltung durch den Verein erfolgt ist, kann das 
Kind mit diesem Account Platzbuchungen durchführen.  

2.2.3. Spiel mit Gästen 
 

Gäste können keine eigenen Platzreservierungen vornehmen, sie können nur als 
Mitspielerin/Mitspieler fungieren. Sie brauchen keinen eTennis Account anlegen. Ein 
Spiel mit einem Gast oder Gästen wird über Addon  mit Checkboxes reserviert  (siehe 
Homepage/ Reservierungsregeln). 

Die für die Spielstunde zu zahlende Gebühr für die Gastspieler wird am Ende der 
Saison über Sepa - Einzug vom Konto des Mitglieds eingezogen, welches die 
Reservierung vorgenommen  hat. 

2.3. Haftung 

Jedes Mitglied haftet für selbst oder von seinem Gast verschuldete Beschädigungen der Anlage 
und er hat diese unverzüglich dem Vorstand zu melden. Eltern haften für minderjährige Kinder. 



 

2.4. Verstöße 

Der Vorstand ist berechtigt, für sportliche Verstöße sowie für spielordnungswidriges Verhalten 
geeignete Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. 

Nach der Schwere des Verstoßes beschließt der Vorstand ein Bußgeld, vorübergehenden 
Ausschluss vom Spielbetrieb oder Ausschluss nach § 8c der Satzung. 

2.5. Beginn / Ende des Spielbetriebs 

Der tägliche Spielbetrieb beginnt um 6:00 Uhr und endet bei Einbruch der Dunkelheit (Ausnahme 
Flutlichtbetrieb) 

2.6. Flutlichtbetrieb 

Auf den Plätzen 7 und 8 kann jedes Mitglied das Flutlicht in Anspruch nehmen. Hierfür ist derzeit 
keine Gebühr zu entrichten. 

3. Platzbelegung 

Bei der Platzbelegung kann es in Zeiten regen Spielbetriebs Anlass zu Missverständnissen und 
Ärger kommen. Dies ist durch keine noch so ausführliche Spielordnung lösbar, sondern nur durch 
das sportlich faire Verhalten der Spieler.  

3.1. Platzbelegung durch Online Reservierung 
(https://www.tennisclub-zorneding.de) 

 Eine Platzbelegung erfolgt grundsätzlich durch eine Online-Reservierung über einen eTennis- 
Account mit Status ‘Mitglied‘ oder ‘Passiv-Mitglied‘ oder Trainer. 

 Die Online-Reservierung ist zu jeder Spielzeit von Montag bis Sonntag obligatorisch.  

 Spielbeginn ist entweder zur vollen oder halben Stunde. Ein Einzel dauert maximal 60 
Minuten, ein Doppel maximal 120 Minuten.  

 Die/Der reservierende Spielerin/Spieler sowie alle Mitspielerinnen/Mitspieler müssen bei einer 
Reservierung angegeben werden. 

 Eine getätigte Reservierung verfällt, sofern nicht mindestens eine/ein Spielerin/Spieler 
spätestens fünf Minuten nach Spielbeginn auf dem reservierten Spielfeld steht. 

Standard-Reservierung (3 Tage Regel):   

 Jede/Jeder Spielerin/Spieler darf maximal zwei aktive Standard-Reservierung haben (nicht 
am gleichen Tag), egal ob Spielerin/Spieler oder Mitspielerin/Mitspieler.  

 Eine Standard-Reservierung kann frühestens fünf Tage im Voraus getätigt werden. 

Spontan-Reservierung (6 Stunden Regel):   

 Jede/Jeder Spielerin/Spieler darf zusätzlich zur Standard-Reservierung maximal noch eine 
aktive Spontan-Reservierung haben, egal ob Spielerin/Spieler oder Mitspielerin/Mitspieler.  

 Eine Spontan-Reservierung kann frühestens sechs Stunden vor Spielbeginn getätigt werden.  

 Eine Spontanreservierung am gleichen Tag einer Standard- Reservierung ist erst nach 
Beendigung der Spielzeit der Standard –Reservierung möglich.  

3.2.  Gastpielregelung 

 Ordentliche Mitglieder, Jugend– und Ehrenmitglieder können mit Gästen/ Nichtmitgliedern 
spielen.  

 Gäste können selbst keine eigenen Platzreservierungen vornehmen. Sie können nur als 
Mitspielerin/Mitspieler fungieren. 



 

 Bei einer Buchung müssen die entsprechenden Checkboxes im unteren Bereich der 
Reservierungsmaske gesetzt werden. 
 

 Die Platzreservierung mit Gästen ist bis zum Ende der Medenspiele nur an Werktagen 
Montag bis Freitag bis 17:00 Uhr erlaubt.  An den Wochenenden kann mit Gästen nur dann 
gespielt werden, wenn zum Zeitpunkt des Spielbeginns keine Platzreservierung vorliegt. Es 
ist dann bei Spielbeginn eine Platzreservierung bei e-Tennis durchzuführen. 
 

 Die Abrechnung der Spielgebühr (siehe Reservierungsmaske/ e-Tennis) erfolgt am 
Saisonende durch Abbuchung vom Konto des Mitglieds, welches die Reservierung 
vorgenommen hat. Hierzu werden die Daten aus eTennis verwendet. Ein Eintrag in eine Liste 
ist nicht mehr notwendig. 

3.3  Verbands–, Turnier– und Freundschaftsspiele 

       Die Termine für Verbands–, Turnier – und Freundschaftsspiele werden von den Sportwarten    
       rechtzeitig bei eTennis eingetragen. Freundschaftsspiele und deren Termine müssen vom Vorstand  
       genehmigt werden. 

3.4. Mannschafttraining 

       Der Trainingsbetrieb wird vom Vorstand festgelegt und von den Sportwarten in eTennis  

       eingetragen. 

3.5. Platzbelegung durch Kinder und Jugendliche 

       Kinder- und Jugendmitglieder sind nur bis 18 Uhr im Rahmen der normalen Platzbelegung   
       spielberechtigt.  
       Außerhalb dieser Zeit dürfen Kinder- und Jugendmitglieder nur mit ordentlichen und  

       Ehrenmitgliedern spielen. 
       Besteht an einem Tag nach 18 Uhr noch keine Reservierung für einen Platz, können auch  
       Jugendliche an diesem Tag nach 18 Uhr eine Spontanreservierung vornehmen.  

 

4. Verhalten auf dem Tennisplatz und auf der Anlage 

Jeder Spieler hat auf dem Platz Tenniskleidung und Tennisschuhe zu tragen. Es ist darauf zu 
achten, dass Nachbarspieler nicht unzumutbar gestört werden.  
Bei Beendigung des Spieles sind der Platz und die Linien abzuziehen, und bei Trockenheit und 
Staubbildung ist der Platz zu spritzen. 

Jedes Mitglied hat einen Schlüssel zur Tennisanlage und zum Clubhaus.  

Alle Mitglieder haben dazu beizutragen, dass Anlage und Clubhaus in einem ordentlichen Zustand 
bleiben. Selbstverständlich werden Clubhaus und Terrasse nicht mit Tennisschuhen betreten.  
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